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E-Scooter in unserer Schule –  

Was gilt? 

 

E-Scooter sind die am häufigsten genutzten 

Fahrzeuge aus dem Bereich der 

Elektrokleinstfahrzeuge. Dieses 

Infoschreiben soll eine Orientierung geben, 

worauf bei der Verwendung von E-

Scootern (≤ 20km/h) im Zusammenhang 

mit dem Schulbesuch geachtet werden 

sollte. 

 

 

Besteht Versicherungspflicht für E-

Scooter?  

 Ja. Elektrokleinstfahrzeuge gelten 

als Kraftfahrzeuge und sind somit versicherungspflichtig.  

 Sie benötigen eine dauerhaft auf der Fahrzeugoberfläche aufgeklebte 

Versicherungsplakette.  

 

Welche Regeln gibt es für E-Scooter auf dem Schulgelände? 

 Im Rahmen des Hausrechts regelt die Schulleitung, wo die E-Scooter auf dem 

Schulgelände/im Schulgebäude abgestellt werden dürfen.  

 Grundsätzlich dürfen E-Scooter auf dem Schulgelände nur geschoben werden.  

 Eine Gefährdung von zu Fuß gehenden Mitschülern und Mitschülerinnen, Lehrkräften, 

Besuchern und anderen Personen muss ausgeschlossen werden.  

 Für die Sicherung gegen Diebstahl und das Risiko einer Beschädigung ist in jedem Fall 

der Eigentümer des E-Scooters verantwortlich.  

 Die Schule stellt keine Ladestationen zur Verfügung. 
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